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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.09.1981 

Geschäftszahl 

2505/79 

Rechtssatz 

Ausführungen über die Dienstnehmereigenschaft von Ferialpraktikanten (differenzierte Bezahlung je nach 
Ausbildungsstand spricht für das Vorliegen eines Dienstverhältnisses; ein Ausbildungsverhältnis spricht für eine 
Weisungsgebundenheit des Auszubildenden, Hinweis E 28.5.1971, 1501/70, VwSlg 4243 F/1971). 


